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Mitteilung an unsere Kunden 

Gestiegene Energiepreise - Preisanpassung für Ihr Gas 

 
Liebe Kundinnen und Kunden, 

Sie lesen und hören es vermutlich täglich in den Medien: Die Energie-

preise - und insbesondere die Gaspreise - sind in den vergangenen 

Monaten dramatisch gestiegen und verharren seitdem auf historisch 

hohem Niveau. Mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine ver-

zeichnen wir einen weiteren Preisschub beim Gas. So führte der Ein-

marsch russischer Truppen am 24. Februar am Großhandelsmarkt aus 

Angst vor Verknappung zu Preissprüngen von über 70%.  

 

Da auch wir als Ihr Gaslieferant von diesen Preissteigerungen betrof-

fen sind, kommen wir leider nicht umhin, unsere Preise in der Grund- 

und Ersatzversorgung zum 01. Juli 2022 um 2,95 Cent (Netto) je kWh 

zu erhöhen.  

Welche Preise in der Grund- und Ersatzversorgung sich in Abhängigkeit 

der Verbräuche dadurch ergeben, sehen Sie anhand der unten darge-

stellten Übersicht. 

 

Weitere Informationen rund um unsere Produkte und Angebote erhalten 

Sie im Internet unter www.ermstalenergie.de oder telefonisch 

unter 07123 / 962946 – 11 

 

Unsere Service-Mitarbeiter stehen Ihnen bei Fragen gerne während un-

serer Öffnungszeiten zur Verfügung. Diese sind:  

 

Montag bis Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr und 

Mittwochnachmittag von 14:00 bis 17:00 Uhr. 

Preise in der Grund- und Ersatzversorgung „Gas“, gültig ab 01. Juli 2022 

 

Es gilt die „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus 

dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV) vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391, 2396), zuletzt geändert durch Arti-

kel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2722)“. 
 

Jahresbedarf in kWh Arbeitspreis Cent/kWh Grundpreis Euro/Jahr 
  Netto2)3) Brutto1) Netto2)  Brutto1) 

0 1.500 13,89 16,53 15,00 17,85 

1.501 5.000 11,69 13,91 48,00 57,12 

5.001 15.000 10,83 12,89 91,20 108,53 

15.001 50.000 10,19 12,13 187,20 222,77 

50.001 1.000.000 9,92 11,80 324,00 385,56 
 

Die Preise gelten für alle Anlagen mit einer Anschlussleistung bis 50 kW4).  
 

Im Entgelt für die Gaslieferung an Tarifkunden sind Konzessionsabgaben5), 

die gemäß der „Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas 

(Konzessionsabgabenverordnung – KAV)“ vom 9. Januar 1992 (BGBl. I, S.12, 
407), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung zum Erlass 

von Regelungen des Netzanschlusses von Letztverbrauchern in Niederspan-

nung und Niederdruck vom 1. November 2006 (BGBl. I, S. 2477) an die vom 

Versorgungsunternehmen direkt versorgten Gemeinden bis 25.000 Ein-

wohner gezahlt werden, in Höhe von 0,22 Cent/kWh enthalten.  

 

Vereinbarungen mit Gemeinden, wonach keine oder niedrigere Konzessionsab-

gaben zu zahlen sind, haben Vorrang. In diesem Fall werden die Verbrauchs-

preise für die Kunden der jeweiligen Gemeinden entsprechend herabgesetzt.  
 

Gemäß dem Energiesteuergesetz vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1534) wird die 

Erdgassteuer in der jeweiligen gesetzlich festgelegten Höhe berechnet, die seit 

dem 1. Januar 2003 (Regelsteuersatz) in Höhe von 0,55 Cent/kWh netto (0,65 

Cent/kWh brutto) beträgt.  

1)
 Bruttopreise sind gerundet. Sie ergeben sich aus den Nettopreisen zuzüglich 

19% Umsatzsteuer  
2)
 Die Nettopreise beinhalten unverändert die Energiesteuer (0,55 Cent/kWh) und 

die Konzessionsabgabe (0,22 Cent/kWh) sowie die Kosten aus dem Kauf von 

CO2-Emissionszertifikaten gemäß § 8 Brennstoffemissionshandelsgesetz 

(BEHG). 
3)
 Bei Biogas als 10% Beimischung (z.B. zur Erfüllung des Erneuerbare Energien-

Wärmegesetzes): Aufschlag von 1,0 Cent/kWh auf Netto-Arbeitspreise. 
4)
 Dies betrifft in der Regel die Haushalte sowie das Kleingewerbe. 

5)
 Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benut-

zung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Lei-

tungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Ge-

meindegebiet mit Strom und Gas dienen. 

 


